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PARKPLATZREGLEMENT 
DER EINWOHNERGEMEINDE WAHLERN 

Die Einwohnergemeinde Wahlern, gestützt auf  
- das kantonale Baugesetz BauG 
- die kantonale Bauverordnung BauV 
- das kantonale Dekret über das Baubewilligungsverfahren BewD 
- das kantonale Gesetz über den Bau und den Unterhalt der Strassen SBG 
- das Baureglement der Gemeinde Wahlern GBR 
beschliesst: 

l. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Dieses Reglement gilt für das ganze Gebiet der Gemeinde Wahlern. Sind für 
einzelne Teilgebiete Sonderbestimmungen erlassen worden, ist es als ergän-
zendes Recht anwendbar. 

Art. 2 

Als Abstellplatz im Sinne dieses Reglementes gilt jede ober- oder unterirdi-
sche Fläche, auf öffentlichem oder privatem Grund, die zum Abstellen von 
Motorfahrzeugen bestimmt sind. 

Il. Die Parkplatzpflicht 

Art. 3 
1 Der Bauherr, der Bauten oder Anlagen erstellt, erweitert, umbaut oder ihre 
Zweckbestimmung ändert, hat für den daraus erwachsenden zusätzlichen 
Motorfahrzeugverkehr eine ausreichende Abstellfläche bereitzustellen. 
2 Die Abstellplätze sollen wenn möglich auf dem Baugrundstück angelegt wer-
den; sie dürfen höchstens 300 m davon entfernt sein. 
3 Liegt das Baugrundstück in einem Gebiet, das tatsächlich oder rechtlich dem 
Motorfahrzeugverkehr verschlossen ist, so sind die erforderlichen Abstellplät-
ze an geeignetem Ort am Rande dieses Gebietes zu beschaffen. 
4 In Gebieten, die nach dem Verkehrsrichtplan der Gemeinde vom privaten 
Motorfahrzeugverkehr entlastet werden sollen, dürfen nur Abstellplätze für die 
Fahrzeuge der hier ansässigen Wohnungsinhaber, allenfalls ausserdem not-
wendige Güterumschlagsplätze angelegt werden. Für die übrigen Abstellflä-
chen gilt Absatz 3. 
5 Der Bestand von Abstellplätzen auf anderen Grundstücken ist vor Baubeginn 
grundbuchlich sicherzustellen. Die Eintragung im Grundbuch darf nur im Ein-
verständnis mit dem Gemeinderat gelöscht werden. 
6 Ist der Bauherr nicht Liegenschaftsbesitzer, lasten die durch dieses Regle-
ment umschriebenen Pflichten auf dem Grundeigentümer. Bei Baurechten ist 
der Baurechtsnehmer pflichtig. 

Geltungsbereich 

Begriff 

Parkplatzpflicht des 
Bauherrn 
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Art. 4 
1 Die ausreichende Abstellfläche ist nach den Regeln der kantonalen Bauver-
ordnung zu bemessen. 
2 Im übrigen gelten die Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassen-
fachmänner über Parkplätze und Garagen. 

Art. 5 
1 Abstellplätze dürfen weder durch die parkierten Fahrzeuge noch durch ihre 
Zu- und Ausfahrt die Verkehrssicherheit oder besonders geschützte Objekte 
im Sinne der Bauverordnung beeinträchtigen. 
2 Vorgärten und Baumbestände von wohnhygienischem oder planerischem 
Wert dürfen nicht zur Schaffung von Abstellplätzen beseitigt werden. 

Art. 6 
1 Auf Gesuch hin kann die Baubewilligungsbehörde den Bauherrn im erforder-
lichen Umfang von der Parkplatzpflicht befreien.  
2 Als Voraussetzung für die Befreiung gelten die Bestimmungen von Art. 55 
BauV. 

III. Die Ersatzabgabe 

Art. 7 
1 Der Bauherr, der aufgrund einer Ausnahmebewilligung ganz oder teilweise 
von der Pflicht zur Schaffung einer ausreichenden Abstellfläche befreit worden 
ist, hat der Gemeinde als Ausgleich eine Ersatzabgabe im Sinne von Art. 56 
BauV zu entrichten. 
2 Die Bezahlung der Ersatzabgabe gibt kein Recht auf Zuteilung von reservier-
ten Parkplätzen. 
3 Die Verwendung der Ersatzabgaben richtet sich nach Art. 56 BauV. 

Art. 8 
1 Die Höhe der Ersatzabgabe bemisst sich nach der Zahl der fehlenden Ab-
stellplätze, multipliziert mit dem Grundbetrag gemäss Tarif. 
2 Der Grundbetrag nach Abs. 1 wird vom Gemeinderat jeweils nach Ablauf von 
drei Jahren neu festgesetzt. Die Anpassung hat im Rahmen des Berner Inde-
xes der Wohnbaukosten zu erfolgen. 

Art. 9 
1 Die Gemeinde stellt dem Bauherrn nach Rechtskraft des Bauentscheides für 
die geschuldete Ersatzabgabe Rechnung in Form einer Verfügung. 
2 Bezahlte Ersatzabgaben werden, sofern nachträglich die erforderlichen Ab-
stellplätze nach den Vorschriften dieses Reglementes bereitgestellt werden 
können, auf Antrag des Bauherrn wie folgt zurückerstattet (ab Rechnungsda-
tum): 

Bemessung der Abstell-
flächen 

Gestaltung der Abstell-
flächen 

Befreiung 

Begriff, Zweck 

Bemessung der Ersatz-
abgabe 

Verfahren, Fälligkeit 
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innerhalb des ersten Jahres 100% 
- innerhalb des zweiten Jahres   75% 
- innerhalb des dritten Jahres   50% 
- innerhalb des vierten Jahres    25% 
- innerhalb des fünften Jahres   10% 

Nach mehr als fünf Jahren erfolgt keine Rückerstattung mehr. 

IV. Schlussbestimmungen 

Art. 10 
1 Dieses Reglement ersetzt das Parkplatzreglement vom 2. April 1982 und tritt 
nach der kantonalen Genehmigung rückwirkend per 1. Januar 2008 in Kraft. 
2 Der Gemeinderat publiziert die Inkraftsetzung. 

 

 

 

Beschlossen anlässlich der Sitzung des Gemeinderates vom 17. Dezember 
2007. 

 

 Namens des Gemeinderates Wahlern 
 Der Präsident                Die Sekretärin 

 sig.      sig. 

 Rudolf Krebs                 Brigitte Leuthold 

 
 
Auflagezeugnis 
 
In Anwendung von Art. 49 Abs. 1 Bst. A Gemeindeordnung hat der Gemeinde-
rat das vorliegende Reglement mit Gebührentarif an seiner Sitzung vom 17. 
Dezember 2007 beschlossen. Die Auflage des Reglementes im Sinne von Art. 
45 der kantonalen Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998  wurde öf-
fentlich bekannt gemacht im Anzeiger für den Amtsbezirk Schwarzenburg vom 
17. Januar 2008 und 24. Januar 2008. Seit Veröffentlichung des Gemeinde-
ratsbeschlusses ist gemäss Art. 38 Gemeindeordnung gegen das vorliegende 
Reglement weder das fakultative Referendum ergriffen worden, noch sind 
während der öffentlichen Auflage Beschwerden eingegangen. Nach Geneh-
migung des Reglementes durch die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
des Kantons Bern wird das Inkrafttreten publiziert werden. 
 
 
Schwarzenburg, 28. Februar 2008 
 
 
GEMEINDESCHREIBEREI WAHLERN 
Die Gemeindeschreiberin 
 
 
 
sig. Brigitte Leuthold 
 

Inkrafttreten 
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Genehmigung 
 
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
Abt. Orts- und Regionalplanung 
 
 
 
Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung am: 
 
18. März 2008  
sig. B. Wiedmer 
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Gebührentarif zum Parkplatzreglement 
 

Der Gemeinderat Wahlern erlässt gestützt auf Art. 8 des Parkplatz-Regle-
mentes nachstehenden Tarif: 

Grundbetrag 
 Die Ersatzabgabe für jeden fehlenden Parkplatz beträgt Fr. 6'000.--, basie-

rend auf dem Berner Index der Wohnbaukosten, Stand 1. Oktober 2007= 
135.9  (Basis 1. April 1987 = 100 Punkte). 

 
Dieser Tarif ersetzt denjenigen vom 29. Oktober 1990 und tritt, vorbehältlich 
der kantonalen Genehmigung, rückwirkend per 1. Januar 2008 in Kraft. 
 
 
 

Beschlossen anlässlich der Sitzung des Gemeinderates vom 17. Dezember 
2007. 

 

 

  Namens des Gemeinderates Wahlern 
  Der Präsident               Die Sekretärin 
 
  sig.           sig. 
 
  Rudolf Krebs                Brigitte Leuthold 
 
 
Auflagezeugnis 
 
In Anwendung von Art. 49 Abs. 1 Bst. A Gemeindeordnung hat der Gemeinde-
rat das vorliegende Reglement mit Gebührentarif an seiner Sitzung vom 17. 
Dezember 2007 beschlossen. Die Auflage des Tarifs im Sinne von Art. 45 der 
kantonalen Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998  wurde öffentlich 
bekannt gemacht im Anzeiger für den Amtsbezirk Schwarzenburg vom 17. 
Januar 2008 und 24. Januar 2008. Seit Veröffentlichung des Gemeinderats-
beschlusses ist gemäss Art. 38 Gemeindeordnung gegen das vorliegende 
Reglement weder das fakultative Referendum ergriffen worden, noch sind 
während der öffentlichen Auflage Beschwerden eingegangen. Nach Geneh-
migung durch die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern 
wird das Inkrafttreten publiziert werden. 
 
 
Schwarzenburg, 28. Februar 2008 
 
 
GEMEINDESCHREIBEREI WAHLERN 
Die Gemeindeschreiberin 
 
 
 
sig. Brigitte Leuthold 
 


